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Artikel III-11 (ex-Artikel 14)

(1) Die Union erlässt die erforderlichen Maßnahmen, um gemäß diesem Artikel, den

[Artikeln III-12 und III-36 (ex-15 und 26)], [Artikel III-23 Absatz 1 (ex-47 Absatz 2)] und den

[Artikeln III-26, III-138, III-59 und bis III-62 (ex-49, 80, 93 und bis 95)] unbeschadet der sonstigen

Bestimmungen der Verfassung den Binnenmarkt zu verwirklichen.

(2) Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr

von Waren, Personen, Dienstleistungen, Waren und Kapital gemäß den Bestimmungen der

Verfassung gewährleistet ist.

(3) Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission die Europäischen Verordnungen oder

Beschlüsse, mit denen Durch Europäische Gesetze werden die Leitlinien und Bedingungen

festgelegt werden, die erforderlich sind, um in allen betroffenen Sektoren einen ausgewogenen

Fortschritt zu gewährleisten.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Auch Artikel III-61 dient der Verwirklichung des Binnenmarktes.

Absatz 2:
Anpassung an Artikel I-4 Absatz 1.

Absatz 3:
Aufgrund der Bedeutung für die Entwicklung des Binnenmarktes sollte das ordentliche
Gesetzgebungsverfahren zur Anwendung kommen.
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